
149Übertretungen

Weise Schaden anrichten können, mit Vernachlässi
gung der erforderlichen Sicherheitsmaßregeln stehen
läßt oder führt;

6. wer Hunde auf Menschen hetzt;
7. wer Steine oder andere harte Körper oder Unrat auf 

Menschen, auf Pferde oder andere Zug- oder Last
tiere, gegen fremde Häuser, Gebäude oder Einschlie
ßungen oder in Gärten oder eingeschlossene Räume 
wirft;

8. wer nach einer öffentlichen Straße oder Wasserstraße 
oder nach Orten hinaus, wo Menschen zu verkehren 
pflegen, Sachen, durch deren Umstürzen oder Herab
fallen jemand beschädigt werden kann, ohne gehörige 
Befestigung aufstellt oder auf hängt, oder Sachen auf 
eine Weise ausgießt oder auswirft, daß dadurch 
jemand beschädigt oder verunreinigt werden kann;

9. wer auf öffentlichen Wegen, Straßen, Plätzen oder 
Wasserstraßen Gegenstände, durch welche der freie 
Verkehr gehindert wird, aufstellt, hinlegt oder hegen
läßt;

10. wer die zur Erhaltung der Sicherheit, Bequemlich
keit, Reinlichkeit und Ruhe auf den öffentlichen 
Wegen, Straßen, Plätzen oder Wasserstraßen er
lassenen Polizeiverordnungen Übertritt.

§ 866a
Wer die zum Schutze der Dünen und der Fluß- und 

Meeresufer sowie der auf denselben vorhandenen An
pflanzungen und Anlagen erlassenen Polizeiverordnungen 
Übertritt, wird mit Geldstrafe bis zu einhundertfünfzig 
D-Mark oder mit Haft bestraft.
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